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Berlin, den 13.03.2011  

 
Warnstreik am 15.3.11 von 5.00 – 18.00 Uhr   
 
Sehr geehrtes Mitglied, 
liebe/r KollegInnen, 
 
wir werden am 15.3.11 in der Charité einen Warnstreik durchführen, um unseren berechtigten 
Forderungen bezüglich der aktuellen Tarifverhandlungen der Charité Nachdruck zu verleihen. 
 
Bitte melden Sie sich am Streiktag zu Beginn Ihrer Schicht zwecks Eintrag in die 
organisatorisch vorgeschriebenen Streikerfassungsli sten an Ihrem jeweiligen  
Stützpunkt an ihrem Campus am gkl-Stand.  
 
Die MitarbeiterInnen der CFM melden sich bitte eben falls an den jeweiligen Stützpunkten, 
da die Charité- und die CFM-Beschäftigten diesen Wa rnstreik gemeinsam durchführen. 
 
CBF   Stützpunkt: Westhalle               gkl-Stand  
Ansprechpartner:   Andreas Brauer  0176/48348231  ibex67@web.de  
   Wolfgang Kröll     roemer2@gmx.de  
 
CCM  Stützpunkt:  Bettenhochhaus    gkl-Stand 
Ansprechpartner: Norbert Dunker   0172 3853855 norbert.dunker@berlin.de  
   Aaron Williams  0177/2550953  a.williams-gkl@gmx.de  
 
CVK  Glashalle Mittelallee 10   gkl-Stand 
Ansprechpartner: Angelika Stollwerk  0176 20763573 angelike@online.de  
         Detlef John   0176 22780254  johndetlefjohn@aol.de  
       
 
 
 



 
 
 

Die Arbeitskampfparteien stellen sicher, dass immer eine Notbesetzung auf den Stationen 
vorhanden ist. Über den Einsatz von Notdiensten darf jedoch der Arbeitgeber nicht alleine 
entscheiden, sondern nur zusammen mit den zuständigen Gewerkschaften. Sollte es 
diesbezüglich Probleme geben, wenden Sie sich bitte an die Streikleitungen an den jeweiligen 
Streiktreffpunkten.“ 

 
Streikende können im Akutfall, den es zu prüfen gilt, von den Streikleitern in Absprache mit dem 
Arbeitgeber an ihren Arbeitsplatz beordert werden. Streikleiter sind in der Zeit des Warnstreiks 
weisungsbefugt.  
 
Arbeitgeber haben sämtliche Einsätze von Streikenden mi t den Streikleitern  
abzustimmen! Denn Streikrecht ist Grundrecht!  
 
Auch Nicht-Gewerkschaftsmitglieder dürfen streiken!  
 
Fragen zur Thematik sollten Ihnen die Kurzinfos „Rechte im Arbeitskampf “ und „8 Fragen zum  
Arbeitskampf “ beantworten können.  
 
Sie finden weitere Informationen zu den Tarifverhandlungen-Forderungen-Angeboten auf 
unserer Homepage: 
 
 
 
 

 

 

           Wir haben genug getan für die Rettung der Charité! 

             Jetzt wollen wir dafür ordentlich entlohnt werden!  
 
 
Wir wünschen uns viel Erfolg!                       
 
 
Mit freundlichen Grüßen und großer Solidarität 
 
 
 
 

A. A. A. A. StollwerkStollwerkStollwerkStollwerk        
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